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29.11.2012 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  

der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 

die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die  

Haushaltsjahre 2013/2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014) in der 

Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 

Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/6515 zu Drucksache 18/5926  

         
Inhalt des Antrags: Überführung der Internatsschule Schloss 

Hansenberg in freie Trägerschaft 
 
 
 
Einzelplan  04 Hessisches Kultusministerium  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  04 59 Schulen 
Buchungskreis: 2300 
 
Produktnummer lt. Leistungsplan 4 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen 
 
 

  Veränderung 

  von um auf 

Leistungsplan 2013:    

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 788.307,4 -1.375,0 786.932,4 

 Eigene Erlöse 1.538,8 0,0 1.538,8 

 Produktabgeltung 786.768,6 -1.375,0 785.393,6 

 

Leistungsplan 2014:  
 

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 786.931,7 " "" -1.375,0 785.556,7 

 Eigene Erlöse 1.397,6 " "" 0,0 1.397,6 

 Produktabgeltung 785.534,1 " "" -1.375,0 784.159,1 
 

 

 

 

Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

 

Unter Gliederungspunkt 3.1 wird der letzte Satz wie folgt geändert: In dem Produkt sind die Kosten der Internatsschule 

Hansenberg bis zum 31.7.2013 sowie die Leistungen gemäß Ersatzschulfinanzierungsgesetz für die Internatsschule 

Hansenberg ab 1.8.2013 enthalten. 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

Begründung des Änderungsantrags:      

 

Die Internatsschule Schloss Hansenberg wird zum Schuljahresbeginn 2013/14 vollständig in freie Trägerschaft überführt. 

Die Zuschüsse des Landes Hessen werden dann eingespart. Die dann zu entrichtenden Leistungen nach 
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Ersatzschulfinanzierungsgesetz werden weiterhin in diesem Produkt geführt. Somit kann der Ansatz um insgesamt 

1.375.000 EUR verringert werden. 
 
 
 
Wiesbaden, 29.11.2012 
 
Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende 
Thorsten Schäfer-Gümbel 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
  
  
  

  


